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Resolution 2325 (2016) 

vom 15. Dezember 2016 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolutionen 1540 (2004) vom 28. April 2004, 1673 (2006) vom 27. April 2006, 

1810 (2008) vom 25. April 2008, 1977 (2011) vom 20. April 2011 und 2055 (2012) vom 29. Juni 2012, 

 sowie bekräftigend

ckeln, damit Handel betreiben oder sie einsetzen könnten, einschließlich indem sie die raschen Fortschritte 

in Wissenschaft, Technologie und dem internationalen Handel zu diesem Zweck nutzen, 

 erneut erklärend, dass die Verhütung der Verbreitung nuklearer, chemischer und biologischer Waffen 

nicht die internationale Zusammenarbeit im Hinblick auf Materialien, Ausrüstung und Technologien für 

friedliche Zwecke behindern darf, dass jedoch die Ziele der friedlichen Nutzung nicht für die Verbreitung 

dieser Waffen missbraucht werden dürfen, 

 unter Hinweis auf den in den Resolutionen 2118 (2013) vom 27. September 2013 und 2298 (2016) vom 

22. Juli 2016 enthaltenen Beschluss, dass die Mitgliedstaaten den Sicherheitsrat sofort über jeden Verstoß 

gegen Resolution 1540 (2004) unterrichten, sowie unter Hinweis auf die in Resolution 2319 (2016) vom 

17. November 2016 enthaltene Bitte an den Gemeinsamen Untersuchungsmechanismus der Organisation für 

das Verbot chemischer Waffen und der Vereinten Nationen, den Ausschuss des Sicherheitsrats nach Resolu-
tion 1540 (2004), im Folgenden „1540-Ausschuss“, über die Ergebnisse seiner Arbeit entsprechend zu unter-

richten, 

 die umfassende Überprüfung von 2016 des Standes der Durchführung der Resolution 1540 (2004) bil-

ligend und von den Feststellungen und Empfehlungen in ihrem Abschlussbericht380 Kenntnis nehmend, 

 feststellend, dass nicht alle Staaten dem 1540-Ausschuss ihre jeweiligen Berichte über die Durchfüh-

rung der Resolution 1540 (2004) vorgelegt haben, 

 betonend, dass die nationalen Maßnahmen zur Kontrolle der Ausfuhr von verwandtem Material für 

nukleare, chemische oder biologische Waffen und ihre Trägersysteme im Ein�iologische � irlasses innerstaatlicher Rechtsvorschriften und der Ergreifung von Maßnahmen zur Gewährleistung der 

_______________ 
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 2. beschließt, dass der 1540-
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 13. legt den Staaten nahe, gegebenenfalls den Zugang zu immateriellen Technologietransfers und zu 

Informationen, die für Massenvernichtungswaffen und ihre Trägersysteme verwendet werden könnten, zu 




